
Mögliche Nebenfolgen „kleiner“ strafrechtlicher Sanktionen und Verfahren

Register/Gesetz Sanktion Bemerkungen

Bundesjagdgesetz
§ 17 IV BJagdG

Entzug Jagdschein: bei Vorsatztat
ab 60 Tagessätzen (TS) oder bei jeder 
Freiheitsstrafe (FS)

Nur, wenn durch Tat Hinweis auf 
Waffenunzuverlässigkeit

Waffengesetz
§ 5 WaffG

I. d. R. Entzug der Waffenbesitzkarte bei 
rechtskräftiger (rk) Verurteilung wegen Vorsatz- 
tat zu einer FS oder Geldstrafe (GS) ab 60 TS 
oder zweimal zu geringerer GS

Bei Vorsatztat:
Keine Feststellung der Waffenunzuverlässigkeit 
nötig!

Beamtenverhältnis
§ 41 I BBG, § 24 I BeamtStG

Zwingende Beendigung bei rk Urteil
wegen Vorsatztat ab FS 1 Jahr; 
bei Korruptionsdelikt schon ab FS 6 Mo

Nicht bei Strafbefehl,
bei geringerer Strafe i. d. R. Disziplinarverfahren

Bei Berufen mit besonderer Kammeraufsicht (Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater, Architekten etc.) oder der Prüfung besonderer 
Zuverlässigkeit (Berufspiloten, Baubetreuer, Makler etc.) folgt nach rechtskräftiger strafrechtlicher Verurteilung i. d. R. noch ein 
berufs- oder aufsichtsrechtliches Verfahren. 
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Kleines Strafverfahren
– große „Nebenwirkung“
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Mögliche Nebenfolgen „kleiner“ strafrechtlicher Sanktionen und Verfahren
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Bundeszentralregister
§§ 3 ff. BZRG

Eintrag Führungszeugnis: 
bei Erstverurteilung i. d. R. ab Geldstrafe (GS)  
91 Tagessätze (TS)
oder Freiheitsstrafe (FS) über 3 Mo

Ab Rechtskraft (Rk) Urteil;
dagegen nicht bei Einstellung mit/ohne Geldauflage
(§§ 153, 153 a StPO)

Gewerbezentralregister
§ 149 GewO

Eintrag ab 91 TS, FS über 3 Mo oder Geldbuße 
über 200 €, wenn Katalogtat
i. S. v. 149 II Nr. 4 GewO und Gewerbebezug
der Tat vorliegt

Ab Rk Urteil;
nicht bei §§ 153, 153 a StPO (s. o.)

Register Schwarzarbeits-
gesetz, §§ 21 ff. SchwarzArbG 
(für Baufirmen)

Eintrag bei Katalogtat ab 91 TS, 
über 3 Mo FS oder bei Geldbuße ab 2500 €

Eintrag auch ohne / vor Urteil möglich,
i. d. R. Ausschluss für öffentliche Bauaufträge 
bis zu 3 Jahren

Korruptionsregister NRW
§§ 3 ff. KorruptionsbG, 
(andere Länder z. T. ähnlich)

Eintrag, sofern tatsächliche Anhaltspunkte für 
Katalogtat nach § 5 bestehen (auch z. B. bei §§ 
370 AO, 266a oder 263 StGB!)

Eintrag auch ohne / vor Urteil möglich, 
Anfragerechte für Vergabestellen,
Löschungsmöglichkeit bei Umorganisation,
Löschung nach spätestens 5 Jahren
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Geschäftsführeramt
§ 6 II GmbHG, 

Vorstandsamt 
§ 76 III 3 AktG

– �Ausschluss bei jeder rechtskräftigen (rk) 
Verurteilung wg. Insolvenzverschleppung 
(§15a InsO), Insolvenzstraftaten (§§ 283 – 283d 
StGB), Falschangaben (§§ 82 GmbHG, 399 
AktG), Unrichtiger Darstellungen (z. B. §§ 400 
AktG, 331 HGB)

– �Ferner Ausschluss nur bei rk Verurteilung 
ab Freiheitsstrafe (FS) 1 Jahr wg. Betrug, 
Subventionsbetrug, Untreue und Nichtabführung 
von Sozialversicherungsbeiträgen (§§ 
263 – 264a, 265b – 266a StGB)

5 Jahre ab Rechtskraft Urteil
(nicht bei §§ 153, 153 a StPO);

alle Geschäftsführerhandlungen sind  
automatisch nichtig, Abberufungszwang!

Auch bei Verurteilung im Ausland wegen 
vergleichbarer Delikte.

Insolvenzordnung 
§§ 290 I Nr. 1, 297 I InsO

Versagung der Restschuldbefreiung bei 
Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten nach
den §§ 283 – 283c StGB (Bankrott, Verletzung
BuFü-Pflicht, Gläubigerbegünstigung),
nicht bei Steuerhinterziehung

Bei rk Urteil vor Verfahrensbeginn oder bis
Ende Wohlverhaltensphase,
kein inhaltlicher Zusammenhang mit Insolvenz nötig,
nur auf Gläubigerantrag
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